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Betreff: Futtermittelverfügbarkeit - Biologische Landwirtschaft, Melasse 
als Bindemittel  
 
 
 

R u n d e r l a s s  
 
 
Aus gegebenem Anlass teilt das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und 
Jugend mit: 
 
Mit 1.Jänner 2008 sind gemäß Anhang I Punkt B.4.2. iVm. Punkt B.8. lit. a der 
Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau und die 
entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und 
Lebensmittel Pflanzenfresser zu 100 % mit Futtermitteln, d. h. 
Futtermittelausgangserzeugnissen, aus biologischer Landwirtschaft zu füttern. 
 
In der Futtermittelherstellung, sowohl für Energie- und Eiweißergänzungsfutter 
als auch für Mineralfuttermittel, ist Melasse ein wichtiger Verarbeitungshilfsstoff, 
der als Bindemittel eingesetzt wird. Futtermittelrechtlich ist Melasse ein 
Futtermittelausgangserzeugnis. Konventionelle Futtermittelausgangserzeugnisse 
dürfen jedoch seit 1.1.2008 für Pflanzenfresser nicht mehr eingesetzt werden. 
Biomelasse ist derzeit am Markt nicht bzw. nicht in der geeigneten Qualität 
erhältlich. 
 
Ohne Melassezusatz ist es nicht möglich, pelletiertes Mischfutter in der bisher 
üblichen Qualität herzustellen. Viele Milchviehhalter sind auf den Einsatz von 
Pelletfutter eingestellt. Kraftfutter in Mehlform (Schrotmischungen) führt wegen 
der schlechten Fließfähigkeit häufig zu Verstopfungen in den Kraftfutterförder- 
bzw. -dosiereinrichtungen auf den Bauernhöfen. Zudem verstaubt Mehlfutter 
wesentlich stärker als Pelletfutter, die Futterverluste sind dadurch ebenso wie die 
Staubbelastung im Stall höher. 

 



Seite 2 von 2 

 
Es wird daher die Verwendung konventioneller Melasse als Verarbeitungshilfsstoff 
in der Futtermittelproduktion für Pflanzenfresser im Ausmaß bis 3 % der 
Futtermischung bei Energie- und Eiweißergänzungsfuttermitteln sowie bis 15 % 
bei Mineralfuttermitteln und die Verfütterung dieser Erzeugnisse bis zur 
endgültigen Entscheidung des bereits auf Grund mehrerer Meldungen der 
Mitgliedsstaaten bei der Kommission anhängigen Problems toleriert. 
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